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Vorwort 

Das Diakonische Werk der EKD und seine Aktion „Brot 
für die Welt“ und der Evangelische Entwicklungsdienst 
arbeiten derzeit intensiv an den Vorbereitungen für den 
Zusammenschluss zu einem „Evangelischen Zentrum 
für Entwicklung und Diakonie“. Diese Fusion beider 
Werke ist auch eine Antwort auf die weltweiten Ver-
änderungen infolge der Globalisierung, welche auch 
die Kirche und mit ihr die Diakonie vor neue Aufgaben 
stellen. Humanitäre Hilfe, Entwicklungsförderung und 
soziale Arbeit in Deutschland müssen angesichts der 
Globalisierung der sozialen Frage und der grenzüber-
schreitenden Verflechtung ökologischer, wirtschaftli-
cher und sozialer Problemlagen enger miteinander ver-
knüpft und aufeinander bezogen werden. 

Das hier vorgelegte Werkstattpapier zur sozialen Grund-
sicherung, das im Rahmen unseres Arbeitsvorhabens 
„Armut Global – Strategien zur sozialen Sicherung/ 
Grundsicherung“ entstand, ist auch in diesem Zusam-
menhang zu sehen: das Arbeitsvorhaben ist eine der 
aktuellen Plattformen zum Austausch von Erfahrungen 
der Inlandsdiakonie und der Ökumenischen Diakonie, 
zum gegenseitigen Lernen und – soweit möglich – zu 
gemeinsamer Positionsfindung. Es reagiert auf die welt-
weit vorfindlichen besorgniserregenden Exklusionspro-
zesse, in deren Folge weitere Bevölkerungsgruppen 
vom Zugang zu materiellen Ressourcen und von sozia-
ler Teilhabe ausgeschlossen werden.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen in 
diesem Arbeitsfeld und angeregt durch den fortlaufen-
den Dialog mit unseren Partnerorganisationen möchten 
wir mit diesem Papier Leitgedanken für die weitere Ar-
beit zu Fragen der sozialen Grundsicherung in entwick-
lungspolitischen Zusammenhängen zur Diskussion stel-
len. Damit werden noch keine Positionen festgezurrt 
und soll kein abschließendes Konzept für das zukünf-
tige Engagement von Brot für die Welt im Bereich der 
sozialen Sicherheit definiert werden. Denn zahlreiche 
offene Fragen und Kontroversen, die hier auch deutlich 
benannten werden, harren noch der weiteren Klärung. 
Dieses Werkstattpapier ist als Einladung zur weiteren 

Diskussion dieser Fragen zu begreifen – und als Auftakt 
für die Verständigung über die konzeptionellen Eckda-
ten kirchlichen Engagements für soziale Sicherheit, die 
heute nur noch im weltgesellschaftlichen Kontext be-
griffen werden kann.

Unter Federführung von Mechthild Schirmer hat die 
abteilungsübergreifende Projektgruppe „Armut global“ 
diesen Text erstellt. Allen Mitwirkenden sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt – und alle Leserinnen und Le-
ser sind herzlich eingeladen, mit ihren Anregungen und 
Kommentaren zur Fortschreibung dieses Werkstattpa-
piers beizutragen.

Stuttgart, im April 2009

Dr. Klaus Seitz 
Leiter der Abteilung Politik und Kampagnen  
Brot für die Welt
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1	 Einordnung und Bedeutung 
des Themas für die Arbeit von 
„Brot für die Welt“

1.1	 Analyse

1.1.1	 Die Globalisierung der sozialen Frage

„Die Globalisierung hat die Kluft zwischen Gewinnern 
und Verlierern weiter vertieft“. Und sie hat 

„die Entgrenzung und weltweite Verbreitung 

zahlreicher Entwicklungsprobleme mit sich ge-

bracht, die vor Jahren noch als typische Phä-

nomene der ‚Entwicklungsländer’ erachtet 

wurden, nämlich Armut, Hunger und extreme 

soziale Ungleichheit. Der internationale Nord-

Süd-Gegensatz ist heute mit einem Arm-Reich-

Gegensatz verschränkt, der sich quer durch alle 

Länder und Kontinente zieht. Die Einkommens- 

und Vermögenskonzentration hat sowohl zwi-

schen Staaten wie auch innerhalb vieler Länder 

zugenommen. (...) Armut ist alltägliche Lebens-

wirklichkeit für Hunderte Millionen Menschen 

in aller Welt“ (Brot für die Welt 2008).

Die 500 reichsten Menschen der Welt verfügen gemein-
sam über ein größeres Einkommen als die 416 Millio-
nen ärmsten. 2,5 Milliarden Menschen – das sind 40 
Prozent der Weltbevölkerung – besitzen nur einen An-
teil von fünf Prozent am weltweiten Einkommen. Sie 
müssen mit weniger als zwei US Dollar am Tag auskom-
men. Das erste der sogenannten Millenniumsentwick-
lungsziele – die Halbierung des Anteils der Menschen 
mit Einkommen unterhalb von (gewichtet) einem US-
Dollar pro Tag – wird allen Prognosen zufolge nicht wie 
geplant bis zum Jahr 2015 erreicht werden können. 

Allein die Zahl der Hungernden ist im Jahr 2008 nach 
Angaben der Vereinten Nationen um 109 Millionen von 
854 Millionen auf 963 Millionen Menschen gestiegen 
und droht in diesem Jahr die Schwelle von einer Milli-
arde zu überschreiten.

Im globalen Norden sind die Menschen infolge der wirt-
schaftlichen Globalisierung verstärkt sozialen Risiken – 
z.B. Arbeitslosigkeit – ausgesetzt; weltweit sind zuneh-
mende Bevölkerungsgruppen von Ausschlussprozessen 
betroffen oder bedroht. Dabei geht soziale Ausgrenzung 
häufig mit wirtschaftlicher Gefährdung bzw. materi-
eller Verarmung und dem Ausschluss von politischen 
Mitwirkungsmöglichkeiten einher. Sie stellt eine Verlet-
zung der Menschenwürde der Betroffenen dar. 

Es entsteht so ein fataler Teufelskreis: Ausgrenzung ver-
stärkt Armut und wird auf die nachfolgenden Genera
tionen übertragen, denen damit erneut ein Leben in Ar-
mut vorgegeben ist. Das können wir nicht hinnehmen.

Dieser Prozess wird noch verstärkt durch weltweit zu 
beobachtende Privatisierungstendenzen, die zuneh-
mend öffentliche Güter und Dienstleistungen erfassen. 
Häufige Folge davon ist, dass arme Menschen sich diese 
nicht mehr leisten können und davon ausgeschlossen 
werden.

„Neo-liberale Globalisierung stellt eine Heraus-

forderung für soziale Wohlfahrt in den indus

trialisierten Ländern und für die Aussichten auf 

gerechte soziale Entwicklung in Entwicklungs- 

und Transformationsökonomien dar“ (Marina

kou 2005, 97).

Die weltweite Finanzkrise und deren realwirtschaftli-
chen Auswirkungen treffen die Mehrzahl der Entwick
lungsländer besonders hart. 

Wie die Weltbank in ihrem Bericht „Swimming against 
the Tide“ (World Bank 2009) feststellt, leiden bereits 
jetzt 94 von 116 Entwicklungsländern erheblich un-
ter der Krise – durch das Schrumpfen von Welthandel 
und Wirtschaftswachstum, dramatisch wegbrechende 
Exporte, den Preisverfall für Rohstoffe, den Abzug von 
ausländischem Kapital und die zwangsweise Rückfüh-
rung hunderttausender Arbeitsmigranten etwa aus den 
Minen Afrikas oder den Ölfeldern Arabiens. Die Welt-
bank schätzt, dass allein binnen eines Jahres zwischen 
130 und 155 Millionen Menschen zusätzlich unter die 
Schwelle extremer Armut gefallen sind.
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1.1.2	 Gruppen mit unzureichenden 
Selbsthilfemöglichkeiten haben wachsenden 
Unterstützungsbedarf

Schon in den vorausgegangenen Jahren konnte eine 
wachsende Zahl von Menschen im Süden wie im Nor-
den an dem globalen Einkommenswachstum nicht ent-
sprechend teilhaben. Oft haben sie nicht einmal die 
Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt selbst zu sichern. 
Ein Teil von ihnen hat aus individuellen Gründen – auf-
grund ihres Alters, aufgrund einer Krankheit oder ei-
ner Behinderung – temporär oder auch dauerhaft nicht 
die notwendigen Selbsthilfemöglichkeiten bzw. ist nicht 
in der Lage, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Hier 
wirkt sich auch der demografische Wandel als verstär-
kender Faktor aus: So wird der Anteil alter Menschen 
an der Weltbevölkerung bis zur Mitte des Jahrhunderts 
deutlich anwachsen – insbesondere in den Entwick-
lungsländern, wo mit einer Vervierfachung der Zahl der 
über 60jährigen gerechnet wird.

Es kommt aber auch eine wachsende Zahl von Men-
schen hinzu, die aus strukturellen Gründen nicht selbst 
für ihren Lebensunterhalt aufkommen können: weil sie 
z.B. keinen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, kein 
(nutzbares) Land besitzen oder ihre selbstproduzierten 
Waren nicht mehr zu existenzsichernden Preisen auf 
dem Markt verkaufen können. In Afrika ist ein zusätzli-
ches Problem, dass sich mehr und mehr Menschen um 
die Pflege von Familienangehörigen kümmern müssen, 
während die traditionellen Ernährer(innen) der Fami-
lie beispielsweise an HIV/Aids erkrankt oder gestorben 
sind.

Die Arbeit von „Brot für die Welt“ und seiner Partner 
ist vor allem auf die Armen gerichtet und zielt seit vie-
len Jahren darauf ab, ihnen Gerechtigkeit zu verschaf-
fen und Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern. Eine Reihe so-
genannter „Hungerstudien“ in verschiedenen Ländern 
und Weltregionen (vgl. Wörner 2005) zeigte, dass eine 
weitere Diversifizierung der Programme zur Armutsbe-
kämpfung notwendig ist, um in Zeiten von Aids und 
zunehmenden natürlichen und kriegerischen Katastro-
phen die Ärmsten der Armen erreichen zu können. Für 
diese Bevölkerungsgruppen wird die Sicherung eines 

Mindestlebensstandards zunehmend zu einer notwen-
digen Voraussetzung für einkommensschaffende Maß-
nahmen und damit zu einer Form von Hilfe zur Selbst-
hilfe. Deshalb wollen sich „Brot für die Welt“ und seine 
Partner verstärkt auch der Frage sozialer Sicherung, ins-
besondere in Form von sozialer Grundsicherung, wid-
men, die sich an die Ärmsten der Armen richtet. Eine 
Menschenrechtsorientierung ist dafür eine wichtige 
Grundlage.

1.1.3	 Soziale Sicherheit als Ansatz zur 
Armutsbekämpfung

Bereits 1995 hat der Weltsozialgipfel in Kopenhagen 
die Bedeutung von sozialer Sicherheit bei der Armuts-
bekämpfung hervorgehoben und in seiner politischen 
Erklärung die staatliche Verpflichtung formuliert,

„Politiken auszuarbeiten und umzusetzen, die 

sicherstellen, dass alle Menschen bei Arbeits-

losigkeit, Krankheit, Mutterschaft, während der 

Kindererziehung, bei Verwitwung, bei Invalidität 

und im Alter einen angemessenen wirtschaftli-

chen und sozialen Schutz genießen.“

Diese Aufgaben einer „klassischen“ staatlichen Sozial-
politik zielen vor allem auf eine Absicherung von Le-
bensstandards gegenüber möglichen Lebensrisiken ab 
und werden zumeist über Sozialversicherungssyste-
me geregelt. Diese Systeme gelten jedoch in der Regel 
nur für die im formellen Bereich oder sogar nur für die 
beim Staat Beschäftigten. In den Ländern des globalen 
Südens arbeitet jedoch die große Mehrheit der „wor-
king poor“ im sog. informellen Sektor, also außerhalb 
der formal geregelten Wirtschaftsbereiche (wie z.B. in 
der Herstellung und dem Verkauf von Produkten auf 
den lokalen Märkten oder in einfachen Dienstleistun-
gen). Dazu kommt die Landbevölkerung, innerhalb de-
rer auch viele Beschäftigte, vor allem landlose Bauern 
und Landarbeiter, im informellen Sektor tätig sind. Sie 
alle, und damit die Mehrheit der Bevölkerung, sind von 
diesen Sicherungssystemen ausgeschlossen.

Nach Angaben der ILO haben nur etwa 20 Prozent der 
Weltbevölkerung angemessenen Zugang zu irgendeiner 
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Art von sozialer Sicherheit; demgegenüber sind mehr 
als die Hälfte der Weltbevölkerung davon ausgeschlos-
sen. Unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten ge-
hört es jedoch zu den staatlichen Pflichten, den Zugang 
zu sozialer Sicherheit zu gewährleisten und Sicherheits-
netze für Notfälle bereitzustellen.

Eine staatliche Sozialpolitik hat mehrere Funktionen zu 
erfüllen: Sie muss die Folgen von Lebensrisiken begren-
zen (Sicherungsfunktion) und die Lebenssituation sozial 
benachteiligter Bevölkerungsgruppen verbessern (sozia
le Ausgleichsfunktion). Mit Blick auf die wachsende 
Zahl derer, die in extremer Armut leben, muss die staat-
liche Sozialpolitik auch für eine soziale Grundsicherung 
sorgen, die auf Existenzsicherung abzielt und Grundbe-
dürfnisse abdeckt. 

Hier setzen unsere Überlegungen im Kontext unseres 
Arbeitsvorhabens „Armut Global – Strategien zur sozia
len Sicherung: Grundsicherung“ an.

1.2	 Normative Aspekte

1.2.1	 Was ist mit „soziale Grundsicherung“ 
gemeint?

Der Schutz der Menschenwürde steht im Zentrum der 
Verteidigung der Menschenrechte. Um die Würde von 
Menschen in extremer Armut zu schützen und die Si-
tuation dieser besonders betroffenen Menschen zu ver-
bessern, ist der engagierte Einsatz aller verfügbaren 
staatlichen Möglichkeiten erforderlich. Dies sollte aus 
Sicht von „Brot für die Welt“ auch durch soziale Grund-
sicherungssysteme geschehen, die neu zu schaffen oder 
deutlich auszubauen sind.

Mit dieser Position sind wir nicht allein. Auch aus den 
Reihen unserer Partnerorganisationen gibt es zuneh-
mende Stimmen, die sich für solche Initiativen aus-
sprechen, bzw. bereits ein entsprechendes, z.T. inten-
sives Engagement dafür. So sind beispielsweise Partner 
in Namibia und Südafrika in breiten zivilgesellschaftli-
chen Bündnissen für bessere Grundsicherungssysteme 
aktiv, bemühen sich Partner in Indien gemeinsam mit 

anderen Nichtregierungsorganisationen um eine breite 
Kampagne für mehr soziale Sicherheit auch im infor-
mellen Bereich, begleiten Partner in Brasilien das So-
zialtransferprogramm der brasilianischen Regierung mit 
kritischem Engagement.

Wie ein von „Brot für die Welt“ in Auftrag gegebenes 
Gutachten (vgl. Loewe 2008) aufzeigt, befürworten 
mittlerweile auch zahlreiche große und wichtige Ak-
teure der Entwicklungszusammenarbeit soziale Grund-
sicherungssysteme als Ansatz zur Armutsbekämpfung, 
wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung.

„Brot für die Welt“ versteht unter sozialer Grundsiche-
rung in erster Linie staatliche (inklusive kommunale) 
individuen- und haushaltsbezogene Transfersysteme für 
Sach- oder Geldleistungen. Nach bisheriger Praxis ge-
hen diese Leistungen an Menschen, die nur sehr be-
grenzte Selbsthilfemöglichkeiten haben; es können aber 
auch diejenigen sein, die eigentlich selbst für ihren Le-
bensunterhalt aufkommen könnten, deren Selbsthilfe-
kräfte aber durch die strukturellen Rahmenbedingun-
gen blockiert sind. 

Entsprechend der regionalen und lokalen Rahmenbe-
dingungen sind soziale Grundsicherungssysteme v.a. 
zur Überlebenssicherung und der Minderung von größ-
ter Armut (Süden) bzw. dem Schutz vor lebensbedro-
henden Risiken und vor sozialer Ausgrenzung (Norden) 
erforderlich.

Soziale Grundsicherungssysteme unterscheiden sich 
von anderen Hilfeformen dadurch, dass sie

keine Beitragszahlungen voraussetzen und auch ��
nicht rückzuerstatten sind,

individuelle und/oder haushaltsbezogene Ressour-��
cenzuwendungen sind,

Hilfen zum Lebensunterhalt (und nicht primär zur ��
Bildungs- oder Beschäftigungsförderung) darstellen,

als längerfristige materielle Hilfen gewährt werden ��
(vgl. Leisering 2006, 94).



Soziale Grundsicherung I Werkstattpapier

11

P
R

O
F

IL
	

04

Übersicht 1:		  Kategorisierung der unterschiedlichen Arten von Sozialtransfers
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Übersicht 2:		  Typische Sozialtransferprogramme im Überblick

Bedarfsbemessung bedingungslos konditional

Pauschal für alle  
(universal)

n	allgemeine Lebensmittel
subventionen

n	(Bürgergeld)

n	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 	
(cash- oder food-for-work- 
Programm)

n	Cash- oder food-for-education/
health-Programm

Pauschal für alle Mitglieder einer be-

stimmten sozialen Gruppe  
(kategorielles oder geographisches 
targeting)

n	Grundrente (non-contributory 
basic pension)

n	Kindergeld (universal child/family 
allowance)

n	Lebensmittelpakete/-rationen

n	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
(cash- oder food-for-work- 
Programm)

n	Cash- oder food-for-education/
health-Programm

Bedarfsabhängig  
(income- oder means-test oder com-
munity-based targeting)

n	Sozialhilfe (social assistance)

n	Lebensmittelkarten

n	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
(cash- oder food-for-work- 
Programm)

n	Cash- oder food-for-education/
health-Programm

Bedarfsabhängig und nur für die 
Mitglieder einer bestimmten sozialen 
Gruppe  
(kategorielles oder geographisches 
plus income- oder means-test)

n	Sozialrente (non-contributory 
means-tested pension)

n	Kinderbeihilfe (means-tested 
child/family allowance)

n	Lebensmittelkarten

n	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
(cash- oder food-for-work- 
Programm)

n	Cash- oder food-for-education/
health-Programm

Quelle: Loewe 2008, 13

Die als Sozialtransfers bezeichneten Leistungen so-
zialer Grundsicherungssysteme können in Form von 
Geldtransfers (z.B. Sozialhilfe), Gutscheinen (z.B. Nah
rungscoupons oder Wohnberechtigungsscheine) oder 
Sachmitteln wie: Lebensmittelpakete, Medikamente, 
Saatgut, Baumaterial gewährt werden (siehe Übersicht 
1 und 2). 

Soziale Grundsicherungssysteme ersetzen nicht ande-
re notwendige Investitionen in öffentliche Güter wie 
etwa: Infrastruktur, medizinische Versorgung, Bildung, 
Administration, Verkehr, sondern ergänzen sie. Ihre ent
wicklungsfördernde Wirkung können sie erst in diesem 
Kontext entfalten. Dies kann nicht deutlich genug un-
terstrichen werden. Soziale Grundsicherungsleistungen 

dürfen auch nicht dafür herhalten, etwaige Versäum
nisse des Staates in anderen Politikfeldern zu kompen-
sieren. Dringende Strukturveränderungen, wie sie die 
Zivilgesellschaft zu Recht in vielen Ländern fordert – 
etwa im Bereich des Arbeitsmarktes, sowie Landrefor-
men und Agrarreformen – werden durch den Aufbau 
sozialer Grundsicherungssysteme keinesfalls hinfällig. 
Ebenso wenig dürfen Sozialleistungen als Rechtferti-
gung dafür dienen, Menschen und Gemeinschaften von 
wirtschaftlicher Teilhabe oder dem Zugang zu produkti-
ven Ressourcen und deren Gebrauch auszuschließen.

Mikrokredite haben sich als wichtiges Mittel zur Ar-
mutsminderung erwiesen, und Mikro-Versicherungen – 
beispielsweise im Gesundheitsbereich – als hilfreiches 
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dard. Ein Ende 2007 vom UN-Komitee für wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Menschenrechte zu Art. 9 
(Soziale Sicherheit) verabschiedeter Allgemeiner Kom-
mentar soll hierzu Richtlinien zur Interpretation und 
Handhabung zur Verfügung stellen. Insbesondere ent-
hält er auch Anregungen zur dringend erforderlichen 
Ausweitung von sozialen Sicherheitssystemen auf den 
informellen Sektor.

Staaten haben grundsätzlich alles zu unterlassen, was 
die Wahrnehmung der Menschenrechte behindern oder 
beeinträchtigen könnte. Sie müssen die Menschen vor 
Rechtsverletzungen durch Dritte schützen und sicher-
stellen, dass bestimmte Personengruppen nicht diskrimi-
niert werden. Außerdem müssen sie mit angemessenen 
Maßnahmen dafür sorgen, dass die volle Realisierung 
der Rechte – ggf. auch mit Unterstützung durch Dritte 
(z.B. im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit) – 
gewährleistet ist. 

Die Ansprüche müssen zwar nicht alle sofort, aber nach 
und nach erfüllt werden (Prinzip der „progressiven Re-
alisierung“) – wobei immer alle vorhandenen Möglich-
keiten im jeweiligen Land zu nutzen sind.

Das Prinzip ist nicht beliebig, sondern fordert von Un-
terzeichnerländern

konkrete und zielgerichtete Maßnahmen, ��

den Nachweis, dass sie das Maximum der verfügba-��
ren Ressourcen zur Umsetzung dieser Rechte mobilisie-
ren und einsetzen, 

Umsetzungsschritte in verschiedenen Bereichen, ��
wie Gesetzgebung, Verwaltung etc., sowie

ein entsprechendes Monitoring, um die zur Konkre-��
tisierung des Rechtes erforderlichen spezifischen Indika-
toren zu gewinnen.

Damit haben auch arme Staaten entsprechende Ver-
antwortung. Wie z.B. verschiedene Cash-Transfer-Pro-
gramme oder Nahrungsmittelhilfen zeigen, beginnen 
sie auch, diese wahrzunehmen.

Instrument sozialer Sicherung mit wachsender Verbrei-
tung. Beide Ansätze sind sinnvoll und stellen fraglos 
wichtige Ergänzungen für eine soziale, auf Existenz
sicherung angelegte Grundsicherung dar. Sie setzen je-
doch voraus, dass – wenn auch noch so geringe – finan-
zielle Eigenmittel vorhanden sind, und sind deshalb für 
die Ärmsten der Armen meist nicht zugänglich. Inso
fern, und entsprechend der oben umrissenen Merkmale 
für soziale Grundsicherung, sind sie bei den folgenden 
Überlegungen zunächst nicht weiter berücksichtigt.

Gestützt auf die oben genannten vier Charakteristika 
von sozialer Grundsicherung folgt „Brot für die Welt“ 
einem sehr weiten Verständnis von sozialer Grundsiche-
rung, das sich nicht von vornherein auf ein bestimmtes 
System bzw. eine bestimmte Form der Umsetzung fest-
legt. Wichtig ist dabei allerdings, dass – unabhängig da-
von, wie die Grundsicherungssysteme jeweils konkret 
ausgestaltet sind – die Individuen darin Träger und Trä-
gerinnen von Rechten sind und diese auch einfordern 
können. Außerdem müssen für uns Lösungsansätze für 
den informellen Sektor im Vordergrund stehen, und v.a. 
den Ärmsten der Armen sowie den Gruppen mit unzu-
reichenden Selbsthilfemöglichkeiten zugute kommen.

Auf menschenrechtlichem Hintergrund gehört sozia-
le Grundsicherung für uns in erster Linie zum Aufga-
benbereich von Staaten („Gewährleistungspflichten“). 
Auch menschenrechtlich gesehen, gibt es keine grund-
sätzliche Vorab-Festlegung auf (nur) ein bestimmtes Si-
cherungssystem. Es lassen sich aber eine Reihe von Kri-
terien nennen, denen die Sicherungsformen genügen 
müssen, und die als hilfreicher Maßstab zur Bewertung 
einzelner Ansätze herangezogen werden können. Diese 
sollen im Folgenden dargestellt werden. 

1.2.2	 Wichtiger Bewertungsmaßstab: 
menschenrechtliche Kriterien

Die (1948 und 1966) kodifizierten sozialen Menschen-
rechte verweisen auf wichtige Aspekte einer sozialen 
Grundsicherung: insbesondere Art. 9 und 11 des In-
ternationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Menschenrechte formulieren ein Recht auf 
soziale Sicherheit und einen angemessenen Lebensstan-
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Die folgenden menschenrechtlichen Kriterien wurden 
mit Blick auf Sozialgeldtransfers formuliert (vgl. Kün-
nemann/Leonhard 2008), lassen sich aber über diese 
spezielle Grundsicherungsform hinaus auch auf andere 
Formen (z.B. Sachleistungen, Vergünstigungen) von so-
zialer Grundsicherung übertragen und können bei de-
ren Ausgestaltung und Bewertung hilfreich sein:

Vollständigkeit:��  Jede Person sollte verlässlichen 
Zugang zu einem Transfersystem haben, das durch ei-
nen oder mehrere Transfers ein Mindestkonsumniveau 
ermöglicht. Das Transfersystem eines Staates sollte in 
dem Sinne vollständig sein, dass es dieses Niveau ent-
weder durch ein einziges Programm oder durch eine 
Kombination von Programmen bereitstellt. Staaten soll-
ten einen nationalen Strategieplan zur Realisierung die-
ser Transfers vorlegen.

Angemessenheit:��  Die Höhe des Transfers sollte 
für die Bereitstellung eines angemessenen Einkommens 
ausreichend sein, das in Würde den Zugang zu ange-
messener Nahrung und zu den anderen Elementen ei-
nes angemessenen Lebensstandards sichert. 

Vollständige Deckung:��  Transfers sollten jede Per-
son erreichen, deren Einkommen unter einem festge-
setzten Minimum liegt. Falls solche Personen durch 
Transfers nicht erreicht werden, kann das eine Men-
schenrechtverletzung darstellen. 

Justiziabilität/Durchsetzbarkeit:��  Jede Person, 
die zum Erhalt eines Transfers berechtigt ist, den Trans-
fer aber nicht bezieht, sollte gegen den Staat vor Gericht 
klagen können und sofortige Abhilfe erhalten. Personen 
sollten über ihre Rechte informiert werden und darüber, 
wie und wo sie eine Beschwerde vorbringen können. 

Rolle staatlicher Behörden:��  Transfers sind für Be-
dürftige oft die letzte Rettung. Transfers können nur ga-
rantiert werden, wenn sie durch Behörden des Staates 
bereitgestellt werden – ggf. mit Budgethilfen oder tech-
nischer Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft. 

Nichtkompensatorisch:��  Sozialtransfers dürfen po-
litisch nicht als Rechtfertigung dafür missbraucht wer-

den, dass Menschen und Gemeinschaften von wirt-
schaftlicher Teilhabe oder vom Zugang zu produktiven 
Ressourcen und deren Gebrauch ausgeschlossen wer-
den. Sozialtransfers entlassen Regierungen nicht aus ih-
ren Staatenpflichten, den Zugang jedes Menschen zu 
diesen Ressourcen und deren Nutzung zu respektieren, 
zu schützen und zu gewährleisten, so dass diese Person 
allein oder in Gemeinschaft selbst einen anständigen Le-
bensstandard sichern kann.

Objektivität:��  Falls es einen Selektionsprozess vor 
der Transferzahlung gibt, sollten die Selektionskriterien 
objektiv, nicht-diskriminierend und nachprüfbar sein.

1.2.3	 Rolle der Zivilgesellschaft

Aus dem menschenrechtlichen Ansatz ergibt sich nach 
Bischof Wolfgang Huber, dem Vorsitzenden des Rates 
der EKD, auch bezüglich der sozialen Grundsicherung 
die

„bleibende Herausforderung, dass der Staat die 

Instrumente bereithält und immer wieder neu 

entwickelt, mit denen er seiner sozialen Ver-

antwortung gerecht werden kann. (...) Eben-

so wichtig ist es, dass wir es nicht allein dem 

Staat überlassen, Menschen auf ihrem Weg zu 

helfen und sie zu neuen Wegen zu ermutigen. 

Sie brauchen neben aller staatlichen Förderung 

Netzwerke der rettenden Liebe“ (Diakonisches 

Werk der EKD 2008).

Für die Partner von „Brot für die Welt“ als Teil der Zivil-
gesellschaft ergibt sich daraus die Aufgabe, neben einer 
an die jeweilige Regierung gerichteten Lobby-Arbeit ggf. 
auch unmittelbare Unterstützung für die Ärmsten der 
Armen zu leisten und beides in ihrer Programmarbeit 
zu berücksichtigen. So kann es z.B. auch sinnvoll sein 
zu prüfen, inwieweit traditionelle Unterstützungssyste-
me und solidarische Netzwerke wiederbelebt und ge-
fördert werden können, die vielerorts insbesondere im 
ländlichen Bereich bestanden haben. 

Sie sind u.a. infolge der wirtschaftlichen Entwicklung, 
der Landflucht bzw. Migration oder der demografischen 
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Entwicklung verschwunden und den jüngeren nach-
wachsenden Generationen oft gar nicht mehr bekannt, 
wie beispielsweise bei Untersuchungen in Kenia festge-
stellt wurde.

In akuten Not- und Katastrophensituationen sind sozi-
ale Transferleistungen, beispielsweise in der Form von 
„cash transfers“, Teil der humanitären Hilfe in der Ar-
beit von Hilfsorganisationen. Sie können und sollten 
allerdings nicht langfristig von privaten Hilfswerken 
geleistet werden. Es ist eine Aufgabe des Staates, die 
fundamentalen Menschenrechte zu gewährleisten – 
wie das Recht, frei zu sein von Hunger.

Wenn Regierungen nicht funktionieren, ist es eine 
der Aufgaben der Zivilgesellschaft, einzuspringen und 
Menschen in Not direkt zu unterstützen. Diese Unter-
stützung sollte darauf ausgerichtet sein, die Menschen 
nicht langfristig von der Hilfe abhängig zu machen. Es 
ist gerade die Kombination aus direkter Hilfe und einem 
rechtebasierten Ansatz, die mithilft zu verstehen, wel-
che Aufgaben zivilgesellschaftliches Engagement umfas-
sen sollte und wo staatliche und hoheitliche Aufgaben 
liegen. Es kann und soll deshalb nicht Aufgabe der Zi-
vilgesellschaft sein, längerfristig Funktionen des Staates 
zu übernehmen oder ihn aus seiner Verantwortung zu 
entlassen. Die Zivilgesellschaft soll vielmehr in die Lage 
versetzt werden, vom Staat einfordern zu können, dass 
dieser seinen Pflichten nachkommt.

Für die Arbeit der Partner von „Brot für die Welt“ heißt 
dies beispielsweise, systematisch und gezielt Informati-
on und Aufklärung über bereits bestehende Rechte ins-
besondere in der armen Bevölkerung zu betreiben, und 
gemeinsam mit anderen Organisationen der Zivilgesell-
schaft staatliche Initiativen zur Grundsicherung einzu-
fordern und sie kritisch zu begleiten. Dazu gehört u.a. 
die Überprüfung, inwieweit die jeweilige Regierung sich 
darum bemüht, ihrer menschenrechtlichen Gewährleis-
tungspflicht nachzukommen und mit den vorhandenen 
Ressourcen das Menschenrecht auf soziale Sicherung in 
Form einer Grundsicherung für die Ärmsten der Armen 
umzusetzen.
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2	 Debatte

2.1	 Zur Kontroverse über Zielgruppen- 
bzw. Bedarfsorientierung von sozialen 
Grundsicherungsprogrammen 

Zunächst einmal klingt es plausibel, wenn dafür plädiert 
wird, die – in der Regel begrenzten – vorhandenen Res-
sourcen möglichst zielgerichtet, und das heißt hier: zu-
gunsten der besonders Notleidenden, einzusetzen. So 
lautete auch eine der Erkenntnisse aus den sogenann-
ten Hungerstudien von „Brot für die Welt“ (vgl. Wör-
ner 2005), bei künftigen Projekten eine noch stärkere 
Eingrenzung und Differenzierung der Zielgruppen vor-
zunehmen als bisher.

Die Umsetzung einer strikten bedarfsabhängigen Ziel-
gruppenauswahl und -orientierung („Targeting“) in so-
zialen Grundsicherungssystemen wirft jedoch einige 
Schwierigkeiten auf. Sie beginnen mit der Frage, wer 
die Zielgruppen auswählt, und nach welchen Gesichts-
punkten. Die Gefahr, dass Neid und Missgunst aufkom-
men und sozialer Unfrieden geschürt werden, liegt da-
bei auf der Hand, und falsche Auswahlkriterien oder 
-prozesse werden schnell zu einer Frage des Überle-
bens. 

Liegt die Entscheidungsgewalt über „Bedürftigkeit“ in 
der Hand Einzelner, kann sie für Manipulationen miss-
braucht werden. Insofern sind neben partizipatorischen 
und nachvollziehbaren Verfahren (s.u.) auch rechtliche 
Grundlagen wichtig, die z.B. auch ein Beschwerdever-
fahren bei ablehnenden Entscheidungen zulassen.

Gemäß der menschenrechtlichen Kriterien müssten die 
Gesichtspunkte bei der Auswahl von Zielgruppen bzw. 
die Definition von Bedarfen zumindest transparent, 
objektiv, nachvollziehbar und überprüfbar sein. Dies 
ist bei sog. geografischem Targeting oder kategorialem 
Targeting noch am ehesten möglich, bezogen auf Be-
darfsüberprüfung (welche Einkommens- oder Vermö-
gensindikatoren können herangezogen werden?) schon 
schwieriger zu gewährleisten. Auch die häufig festzu-

stellenden stigmatisierenden oder diskriminierenden 
Begleiterscheinungen von Targeting-Methoden wider-
sprechen den genannten menschenrechtlichen Kriteri-
en.

Targeting birgt darüber hinaus die Gefahr von Exklu-
sionsfehlern, das heißt, eigentlich Bedürftige werden 
von den Unterstützungsleistungen gar nicht erreicht 
– sei es aufgrund von fehlenden Informationen, un-
klaren Verfahrenswegen, Umsetzungsfehlern u.ä. Dies 
widerspricht dem Kriterium eines möglichst hohen De-
ckungsgrades.

Bedürftigkeitsprüfungen können auch kontraprodukti-
ve Wirkungen haben: wenn sie z.B. Initiativen zur Ar-
beitsaufnahme lähmen, wirken sie gegen das breitere 
sozialpolitische Ziel der Beseitigung von Armut und För-
derung von Selbständigkeit; oder sie können einen Ab-
bruch oder zumindest eine unregelmäßige Teilnahme 
an einer medizinischen Behandlung bewirken, wenn 
z.B. die Leistungen erst ab einem bestimmten Erkran-
kungsgrad gewährt werden (Beispiel: finanzielle Unter-
stützung von HIV/Aids-Kranken).

Auch die tatsächliche Effektivität von Targeting ist un-
klar. So ergab z.B. eine Studie der Weltbank zu 85 Trans-
ferprogrammen in 48 Ländern, dass 21 Programme eine 
so geringe Effektivität aufwiesen, dass man genauso gut 
hätte nach dem Zufallsprinzip verfahren können (vgl. 
Schubert 2005, 26). Unabhängig von den gewählten 
Methoden sei die Effektivität von Targeting in ärmeren 
Ländern im Durchschnitt geringer als in Schwellenlän-
dern.

Konzeptionell stehen dem Targeting-Ansatz einer be-
darfsabhängigen Zielgruppenauswahl sogenannte uni-
versalistische Programme gegenüber, die sich pauschal 
an die ganze Bevölkerung oder an bestimmte Teilgrup-
pen wenden, unabhängig von einer besonderen Bedürf-
tigkeit. 

In der Debatte wird u.a. darauf hingewiesen, dass im 
Vergleich zu einer vorrangigen Targeting-Praxis dieje-
nigen Länder erfolgreicher seien, die bedarfsabhängige 
zielgruppenorientierte Leistungen zusätzlich zur Ergän-
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zung universalistischer Maßnahmen einsetzen, im Gan-
zen aber eine universalistische Sozialpolitik betreiben.

Wir meinen, dass vor allem für Länder und Gebiete mit 
besonders hohen Armutsquoten der Aufwand von Tar-
geting-Methoden in Frage gestellt werden muss: wo ex-
treme Armut weit verbreitet ist, wird eine bedarfsorien-
tierte Abgrenzung schwierig. 

Angesichts knapper Mittel ist auch der unverhältnismä-
ßig hohe Verwaltungsaufwand für Targetingmethoden 
im Vergleich zum Umfang der Sozialtransfermittel selbst 
kritisch zu hinterfragen: Bei Geldtransfers sind die Ver-
waltungskosten im Verhältnis zu den transferierten Mit-
teln zwar deutlich niedriger als z.B. bei Nahrungsmittel-
hilfen oder Public-Work-Programmen. Mit 30 Prozent 
der Transfermittel verschlingen sie aber immer noch ei-
nen relativ großen Anteil.

2.2.	 Wie sind Konditionierungen aus 
menschenrechtlicher Sicht zu bewerten?

Viele, die Konditionierungen als Voraussetzung für den 
Bezug von sozialen Grundsicherungsleistungen befür-
worten, sehen darin ein zentrales Element zur Förde-
rung von Entwicklung schlechthin: erst sie würden 
über die materielle Unterstützung hinaus auch auf Än-
derungspotentiale auf der Verhaltensebene abzielen. 

Darüber hinaus entsprächen Konditionierungen dem 
verbreiteten Grundsatz der Reziprozität von Leistun-
gen, ergänzen – siehe auch die Diskussionen über die 
Sozialreformen in Deutschland – das „Fördern“ durch 
ein „Fordern“.

Dem kann entgegengesetzt werden, dass konditionierte 
Programme auch einen Aspekt von Bevormundung ha-
ben und den Leistungsempfängern unterstellen, nicht 
auch aus eigenem Interesse und eigener Motivation 
z.B. die Kinder zur Schule oder zu regelmäßigen me-
dizinischen Untersuchungen zu schicken. Aus men-
schenrechtlicher Sicht sind Konditionierungen zumin-
dest sehr heikel und außerordentlich differenziert zu 
betrachten.

Angesichts knapper öffentlicher Ressourcen ist nach-
vollziehbar, dass ein Staat von Leistungsempfängern 
auch eine gewisse Mitwirkungsbereitschaft erwartet. 
Die Frage ist nur, ob diese nicht sinnvoller durch Moti-
vierung und Anreize erreicht werden kann, statt sie zur 
zwingenden Bedingung zu machen. Insofern sollte bei 
Konditionierungs-Erwägungen immer geprüft werden, 
inwieweit Sozialtransfers gleiche Ergebnisse auch ohne 
Konditionalitäten erzielen können.

Menschenrechtliche Grenzen ergeben sich da, wo so-
ziale Grundsicherungstransfers für die Verwirklichung 
des Rechts auf Nahrung erforderlich sind: hier dürfen 
keine (Verhaltens-)Bedingungen gestellt werden. An-
sonsten muss die Einschätzung von Konditionalitäten 
kontextspezifisch, ihre menschenrechtliche Bewertung 
jeweils differenziert am Beispiel orientiert erfolgen. 
Wichtige Kriterien können z.B. sein: sind die Bedingun-
gen zumutbar, angemessen/realistisch, objektiv und 
überprüfbar ( d.h. gibt es klare Indikatoren)?

So macht es z.B. keinen Sinn, von Leistungsempfängern 
den Nachweis zu verlangen, dass ihre Kinder regelmäßig 
zur Schule gehen oder an medizinischen Untersuchun-
gen teilnehmen, wenn es im Umfeld keine erreichbaren 
Schulen oder Gesundheitsstationen gibt; oder wenn der 
Schulbesuch der Kinder mit hohen verdeckten Kosten 
(u.a. für Lernmaterialien, Transport, Schuluniformen) 
verbunden ist, welche die finanziellen Möglichkeiten 
der Familie bei weitem überfordern.

2.3	 Geld- vor Sachleistungen? 

Unter Menschenrechtsgesichtspunkten haben grund-
sätzlich beide Ansätze, also: Geld- wie Sachleistungen, 
Gültigkeit. Man kann einem Staat nicht vorschreiben, 
in welcher Form er seiner Gewährleistungspflicht nach-
kommt.

Allerdings haben die Erfahrungen der vergangenen Jah-
re gezeigt, dass Geldtransfers in vielen Fällen organisato-
risch leichter zu handhaben und unter Gesichtspunkten 
von Kosteneffizienz deutlich günstiger sind als Sach-
leistungen. Darüber hinaus können sie eine wichtige 
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positive Funktion für die lokalen Märkte haben. Geld-
transfers bevormunden nicht, sondern richten sich an 
Leistungsempfänger als mündige Bürgerinnen und Bür-
ger, die selbst darüber entscheiden können, wofür sie 
diese Mittel verwenden: auch dies spricht aus unserer 
Sicht in vielen Fällen für die Bevorzugung von Geld- ge-
genüber Sachleistungen einer sozialen Grundsicherung. 
Notwendige komplementäre Sachleistungen z.B. zum 
Ausbau der lokalen Infrastruktur bleiben davon selbst-
verständlich unberührt.

2.4	 Die Verantwortung staatlicher 
Geber 

Welche Kosten werden für soziale Grundsicherung in 
etwa kalkuliert? Nach Berechnungen der Internationa-
len Arbeitsorganisation (ILO) würden etwa zwei Prozent 
des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) benötigt, 
um die Armen der ganzen Welt mit einem Mindestpa-
ket sozialer Leistungen und Dienste (Zugang zu einer 
Basisgesundheitsversorgung, Grundbildung und Grund-
einkommenstransfers bei Bedarf) zu versorgen (vgl. ILO 
2006, 7).

Für nicht beitragsbezogene Grundrenten wird für die 
meisten Länder mit Kosten im Umfang von ein bis zwei 
Prozent des BIP oder fünf bis zehn Prozent des natio-
nalen Budgets gerechnet (ILO 2006, 8). Laut Kalkula-
tionen der ILO würden universelle Grundrenten in Bo-
tswana, Brasilien, Lesotho, Mauritius, Namibia, Nepal 
und Südafrika zwischen 0,2 und zwei Prozent des BIP 
kosten (vgl. Cichon 2007), in Senegal und Tansania ein 
Prozent (vgl. Schubert 2005).

Insbesondere die Niedrigeinkommensländer werden 
kurzfristig nicht in der Lage sein, die für soziale Grund-
sicherungssysteme erforderlichen Finanzmittel allein 
aus eigenen nationalen Mitteln aufzubringen. Sie benö-
tigen zusätzliche Unterstützung im Rahmen bilateraler 
oder internationaler Zusammenarbeit.

In einem entsprechenden Beschluss hat sich der Deut-
sche Bundestag mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass 
die Bundesregierung ihr Engagement im Bereich der so-

zialen Sicherung innerhalb der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit verstärkt, das Thema als Schwerpunkt 
im BMZ implementiert und dafür auch entsprechende 
finanzielle Mittel bereitstellt (vgl. Deutscher Bundestag 
2008). Dies wird von uns grundsätzlich begrüßt. Ent-
sprechende Mittel sollten nicht nur für technische Zu-
sammenarbeit und Beratung beim Aufbau von sozialen 
Grundsicherungssystemen als Teil sozialer Sicherungs-
systeme gewährt werden, sondern auch zur Finanzie-
rung von Sozialtransfers genutzt werden können.

Angesichts der dringend anstehenden Aufgaben in der 
Armutsbekämpfung ist zu überlegen, inwieweit – einer 
Position der Diakonie mit Blick auf Erwartungen an die 
deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2007 folgend – nicht 
ein bestimmter Mindestanteil am jeweiligen BIP für 
Aufgaben der Sozialen Sicherung auf Seiten von Emp-
fängerländern gefordert werden sollte, der auch eine 
entsprechende Quote auf Seiten von Geberländern ge-
genüberstehen sollte.

„Geber wie internationale und regionale Fi-

nanzinstitutionen müssen zur Entwicklung von 

nationalen Systemen des sozialen Schutzes in 

Entwicklungsländern beitragen (...). Jeder Fort-

schritt in diesem Bereich wird nur möglich sein, 

wenn die internationale Solidarität wächst. Wie 

für jede andere Gemeinschaft auch ist dies für 

die globale Gemeinschaft ein zentrales Prob-

lem. Die grundlegende Sicherheit ist ein aner-

kanntes Menschenrecht und eine globale Ver-

antwortung. Alle Industrieländer stellen für den 

sozialen Schutz und Überweisungen im sozia-

len Bereich beträchtliche Mittel zur Verfügung, 

aber auf globaler Ebene sind diesen Politiken 

extrem enge Grenzen gesetzt. (...) Ein gewisses 

Mindestmaß an sozialem Schutz muss als unbe-

strittener Teil eines sozioökonomischen Sockels 

der Weltwirtschaft akzeptiert werden. Solange 

Länder – wie arm sie auch sein mögen – einen 

gewissen Betrag an Steuern und Beiträgen ein-

ziehen können, sind sie in der Lage, einen Min-

destsozialschutz aufrechtzuerhalten. Falls sie 

dies tun, verdienen sie dabei auch internationa-

le Unterstützung. Ohne eine globale Verpflich-
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tung, sich mit der Unsicherheit auseinander zu 

setzen, kann es keine Legitimation der Globali-

sierung geben“(Weltkommission für die soziale 

Dimension der Globalisierung 2004). 

Auch sollte die Idee sorgfältig geprüft werden, entspre-
chende Mittel nicht im Rahmen der bilateralen Ent-
wicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen, 
sondern über einen (noch zu bildenden) internationa-
len Sozialfonds abzuwickeln. Für einen solchen Fonds 
spricht, dass er möglicherweise eine größere Kontinui-
tät im Mittelfluss gewährleistet als die in der Regel an 
kürzere Jahreszeiträume gebundene bilaterale Hilfe. Da-
rüber hinaus könnte er möglicherweise auch den Um-
fang administrativer Kosten verringern, wenn ihn ver-
schiedene Geber nutzen.

So wirbt z.B. die ILO seit einigen Jahren für ein Konzept 
eines Global Social Trust, dessen Mittel durch freiwilli-
ge Beiträge von Einzelpersonen aus (v.a.) OECD-Län-
dern aufgebracht und – ergänzend zu den öffentlichen 
Mitteln der Empfängerländer – zum Aufbau von sozi-
aler Grundsicherung in Entwicklungsländern genutzt 
werden sollen.

Solange solche Initiativen nicht dazu führen, Empfän-
gerstaaten wie offizielle Entwicklungszusammenarbeit 
aus der Pflicht zu nehmen, sondern deren Anstrengun-
gen und Leistungen für eine bestimmte Zeit ergänzen, 
können die freiwilligen Beiträge als Ausdruck von Soli-
darität begrüßt werden.

Es sollten allerdings einige Rahmenbedingungen erfüllt 
sein, damit eine positive Beurteilung möglich wird. So 
sollten individuelle Spenden in einen gemeinsamen 
Topf eingehen, der auf nationaler Ebene im Empfänger-
land unter Beteiligung der Zivilgesellschaft verwaltet 
und kontrolliert wird. Die Vergabemodalitäten der Mit-
tel müssen transparent sein (Auswahlkriterien, Vergabe-
modus) und es sind rechtliche Grundlagen zu schaffen, 
die Rechtsansprüche formulieren, Beschwerdemecha-
nismen festlegen und Rechtswege eröffnen. 

Damit Auszahlungen kalkulierbar, planbar und verläss-
lich werden, müssen auch die freiwilligen Leistungen 

mit einer mittelfristigen Finanzierungsverpflichtung ver-
bunden und „Exit-Strategien“ für die Ablösung des „So-
lidaritätsfonds“ durch Budget- oder ODA-Mittel entwi-
ckelt werden. 
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3	 Ausblick

„Brot für die Welt“ hat sich mit seinem Arbeitsvorha-
ben „Armut Global: Strategien zur sozialen Sicherung/
Grundsicherung“ vorgenommen, unter Nutzung der 
langjährigen Erfahrungen auch der Inlandsdiakonie 
nach Lösungen zur Überwindung der Armut und Be-
kämpfung von Ungleichheit und Ausgrenzung infolge 
der neoliberalen Globalisierung zu suchen. Im Mittel-
punkt steht der Auf- oder Ausbau von sozialen Grund-
sicherungssystemen insbesondere für die Bevölkerungs-
mehrheiten im globalen Süden, die im informellen 
Beeich beschäftigt sind.

Exemplarische Länderstudien in verschiedenen Weltre-
gionen sollen hierfür Grundlagenmaterial zur Verfügung 
stellen und geeignete Ansatzpunkte für die Lobbyarbeit 
wie auch die Programmarbeit der Partner ermitteln. Be-
sonderes Gewicht kommt dabei auch der Erörterung 
von offenen Grundsatzfragen mit den Partnerorganisati-
onen zu, die alle mit der Kernfrage zu tun haben, wel-
che Sozialpolitik geeignet ist, menschliche Entwicklung 
zu fördern statt zu behindern. So werden wir uns u.a. 
mit Positionen auseinander zu setzen haben, die Sozi-
altransfers z.B. deshalb als außerordentlich kritisch an-
sehen, weil sie aus Sicht der Kritiker vermeintlich von 
wichtigeren Politikfeldern ablenken bzw. nur als Befrie-
dungsinstrument für gesellschaftliche Unruhepotentiale 
genutzt werden, erforderliche Selbsthilfe eher blockie-
ren als fördern, traditionelle Sicherungssysteme zerstö-
ren oder zumindest allmählich aushöhlen. Auch in der 
Bewertung von Targeting-Ansätzen oder Konditionie-
rungen zeichnen sich kontroverse Sichtweisen in unse-
rem Partnerspektrum ab.

Der Meinungsbildungsprozess steht für uns erst am An-
fang; dieses Werkstattpapier ist deshalb nur ein erster 
Schritt – es ist in Partnerdialogen und Partnerkonsulta-
tionen weiterzuentwickeln und auszubauen.
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